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nifchen Rathaus befindlichen Dienfträume mit den übrigen Berwaltungsjtuben zu vereinigen. Damit war

dann diefer alte Bau für die Stadtverwaltung entbehrlih. Er ift vielleicht fehr bald in Privatbefig

übergegangen, wurde durch einen dem Borplag aufgefesten Facmwerfbau erweitert und nach der Border:

feite völlig verdedt. So hatte er fich, abgefehen von Fleinen Schäden, als ein Foftbares und einzig-

artiges Zeugnis älteften deutjchen Städtewefens, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ziemlich unver:

fehrt erhalten.

Etwa gleicher oder wenig fpäterer Zeit wie das alte Rathaus zu Gelnhaufen entjtammt die Anz

lage des Dortmunder Nathaufes. KHatten wir es dort mit einer erjt fürzlich entjtandenen, wenn aud)

im fchnellen Auffhwung befindlichen Fleineren Stadt zu tun, fo finden wir hier ein älteres Gemeinwefen,

das fchon erheblichere Volfszahl, dazu einen fejtgefügten Handel von ungleich größerer Bedeutung befaß.

Dementfprechend find auch die Anforderungen, die an die Einrichtung des NRathaufes gejtellt wurden,

weiter vorgefchritten und fie haben hier fchon zu einer Anlage der einfachen, aber den üblichen Bedürf-

niffen entfprechenden Art geführt, wie fie al Typus viele Jahrhunderte hindurch fi in Übung ge:

halten hat.

Das Rathaus zu Dortmund ift das ältefte der noch bejtehenden Rathäufer, deffen Entjtehungs-

zeit urfundlicd, feftfteht; es fei deswegen

hal|] feine ältefte Anlage hier eingereihtAbb. 8),

obgleich es durch eine Reihe von fpäteren

Zufügungen und Umänderungen als Ber:

treter einer zufammengefeßteren Gattung

auf uns gefommen ift. E8 wurde er-

richtet, nachdem in einem großen Brande

der Stadt im Jahre 1240 aud) das ältere

Rathaus zugrunde gegangen war, und

es wird im Sahre 1261 ald Tuchhaus

(domus ubi venditur laneus pannus)

erwähnt, wird alfo damals fertig und

im Gebrauch gewejen fein. inem

Abb. 8. Rathaus zu Dortmund. Urfprünglicher Grundrif. Brande im ‚Sabre 1297 ftel fodann
Nad) Aufnahme des Stadtbauamts Dortmund. das Holzwerf im Innern zum Opfer

und wurde infolgedeflen erneuert, ohne

daß am Steinwerf wefentliche Veränderungen vorgenommen worden wären. Es bildete in feinem

urfprünglichen Zuftande einen fchlichten, langgeftredten Rechteefbau von 31,4 Meter Känge und 13 Meter

Breite, der von dem großen Marftplas allfeitig frei umgeben wurde und feine eine Schmalfeite der

großen Verfehrsitraße des „Hellmeges“ zumwandte. An Diefer nördlichen Schmalfeite ift im Erbd-

gefchoß eine Halle angelegt, die fi mit zwei weitgefpannten Bögen auf fehlanfem Mittelpfeiler nad)

vorne, mit fleineren Bögen nach beiden Seiten hin öffnete. In fpäteren Zeiten mit den Stufen einer

Freitreppe und mit zwei fchlicht gemauerten Tribünen verbaut, hat diefe Halle wohl zunäct die Be-

ftimmung gehabt, al Gerichtslaube zu dienen. Hinter ihr fchließt fich der urfundlich als Tuchhalle be-

nannte große Saal an, deffen Dede durch eine Stügenftellung von act Holzpfoften und einen in der

!ängsrichtung des Gebäudes laufenden ftarfen Unterzugsbalfen getragen wird. Se zwei Fenjter in den

Schmalfeiten, dazu zwei weitere in der öftlichen, drei in der weftlichen Tängsfeite gaben dem Raum ein

nach unferen Begriffen nur fehr fnappes Licht. Zwei Pforten geben Cinlaß zu ihm von der Vorhalle

her, vier weitere fchlichte Türen, deren Flügel nad außen auffchlugen, ließen den Verfehr auf jeder der

beiden Kängsfeiten hereinfluten, eine Anordnung, die das Bild eines Iebhaften Treibens, eines teten

Gehens und Kommens von Käufern und Händlern in diefer Halle vor unferem geiftigen Auge herauf:

ziehen läßt. Unter der Tuchhalle liegt ein großer Keller, ebenfall® mit eichenen Balfen auf mittlerem

Unterzug überdeet und von der rechten Ecke der VBorhalle aus wohl von jeher zugänglich, Er diente

dem Rat und dem ‚Stifte St. Reinoldi als Lagerfeller für den einträglichen Weinhandel. Ebenfalls

 

 

 


